
Ursula Nothelle-Wıldfeuer
Schule hne Religionsunterricht Gesellschaft

hne (Csott?
7ur soz1alethischen Relevanz der Debatte LER

„Der Religionsunterricht iSt 1n den Streıit der Meınungen geraten: Es o1bt radıkale
Stimmen, die behaupten: In der Schule eıner pluralıstischen Gesellschaft darf
das Fach ‚Religion‘ nıcht veben. Andere ordern ebenso energisch, das Fach be1-
zubehalten.“ Iiese Beschreibung scheint der heutigen unübersichtlichen Lage auf
den Leib geschrieben se1ın S1e STamMmMT interessanterweıse AaUS der Einleitung
des Synodenbeschlusses Z Religionsunterricht VO 19/4 War scheint also die
Diskussion den schulischen Religionsunterricht eın Novum se1n, den-
och 1aber 1st dieser außerst sens1ible Bereich offenkundig gegenwartıg auftf bısher
ungewohnte Weıse 1Ns Kreuzfeuer politisch-weltanschaulichen Interesses geraten.
Dıie kontroverse Debatte LER 1n Brandenburg 1St das deutlichste Indız dafür.

Was verbirgt sıch hınter dem Kürzel LER? Zunächst der Unterrichtsmodellver-
such, 1n dem VO 19972 bıs 1995 1mM Bundesland Brandenburg das Fach „Lebensge-
staltung-Ethik-Religion“ als Ersatz für den konfessionellen Religionsunterricht

wurde, sodann die Bezeichnung für das CiLG Pflichtfach, das 1U „Le-
bensgestaltung-Ethik-Religionskunde“ heißt un: dessen Einführung, ohne dıe
wıssenschaftliche Auswertung des Schulversuchs abzuwarten, Z März 1996
VO Landtag Brandenburgs beschlossen wurde. Se1t dem Schuljahr 996/97 wırd
dieses Fach 1U schrıttweılse, zunächst für fünf Jahre un: lange auch ohne Be-
nOoLUNg, eingeführt beginnend 1n den Jahrgangsstufen der Sekundarstufte (Klas-
SC  e 7-10) aut I1: Abs des brandenburgischen Schulgesetzes wırd das Fach
„bekenntnisfrei, relig1Ös un! weltanschaulich neutral unterrichtet“.

[)as Fach LER 1St Pflichtfach für alle Schüler un! Schülerinnen; Religionsun-
terricht kommt nıcht als Alternativfach, och nıcht eiınmal als Ersatztach 1ın den
Blick Die einz1ge Konzessı1on, die der brandenburgische Mınısterpräsıdent Man-
fred Stolpe 1mM Verlauf der Debatte 1ın Abmilderung der 7A0% Teıl starken antı-
kırchlichen Ressentiments seıiner Parte1- un Regierungskollegen bewirkte, 1St die
Möglichkeit, sıch VO LER-Unterricht abzumelden, „ WCNN eın wichtiger rund
1es rechtiertigt“. Dabe liegt CS 1m Unterschied YARNE gesetzlich vorgesehenen
Abmeldung VO Religionsunterricht hne Angabe und Überprüfung VON (rn
den 1m Fall VO LER 1m Ermessen des Schulleıiters, die angeführten Gründe für
die Abmeldung VO LER als gewichtıg akzeptieren. Als solch eın wich-
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tiger Grund oilt allerdings annn ohl der Wunsch der Schüler b7zw. ihrer Eltern
ach kırchlichem Religionsunterricht. Selbst diese Abmelderegelung o1bt

allerdings deutliche Voten eınes Teıls der SPD-Fraktion, der der ursprünglı-
chen Intention vemäfßs darauf besteht, da ausnahmslos alle diesem BEREUH-
terricht teilnehmen.

Obwohl MmMIt diesem brandenburgischen Sonderweg auch iÄußerst relevante
rechtliche, relıg1onspädagogische un pastoraltheologische Probleme verbunden
sınd, sollen diese 1ın den tolgenden Überlegungen nıcht thematisiert werden. Viel-
mehr geht Cs JT dıie soz1ıalethische Frage ach der Relevanz der Debatte
TER 1mM Blick auf das Verhältnis VO Staat und Kıiırche bzw. Gesellschaft und
Kırche. Genauerhin 1STt CS dabej tun die bıslang auch 1ın der Lıiteratur wen12g
thematisierte Frage ach der Bedeutung des Religionsunterrichts b7zw. des EHRC
Unterrichts für die Gesellschaft und den modernen Verfassungsstaat. Die 1m
tolgenden einzunehmende Perspektive 1St mıithin nıcht die kırchliche, sondern die
staatlıch-gesellschaftliche Perspektive Sanz 1mM Sınn eıner der klassischen Auf-
gaben der christlichen Gesellschaftslehre.

Dıi1e Debatte LER 1m Kontext des spezıflischen bundesrepublikanıschen
Modells „AaUTONOMEr Zusammenarbeit“ zwıschen Staat und Kırche

Dıie spezıtısche, grundgesetzlich fixierte und se1it Bestehen der Bundesrepublik
Deutschland erfolgreich realisıerte Gestalt des Verhältnisses zwischen Staat und
Kıiırche Afßt sıch kennzeichnen als das Modell „AaUTONOMEr Zusammenarbeit“!
beider Größen, das oründet aut der tundamentalen Unterscheidung, aber nıcht
Irennung VO Kırche un Staat. Demzufolge entsteht eiıne eigenständige, aber
aufeinander bezogene Zusammenarbeit beider?. Der brandenburgische Sonder-
WCS LER scheıint letztlich darauf abzuzıelen, diese Gestalt 1ın Frage stellen.

LER 1 Zeichen des Säkularıisierungsprozesses. Der Bundesverfassungsrich-
LG Paul Kırchhof das spezitische Verhältnis VO Staat un: Kırche tolgen-
dermaßen: BEK Grundgesetz weIlstUrsula Nothelle-Wildfeuer  tiger Grund gilt allerdings dann wohl der Wunsch der Schüler bzw. ihrer Eltern  nach kirchlichem Religionsunterricht. Selbst gegen diese Abmelderegelung gibt  es allerdings deutliche Voten eines Teils der SPD-Fraktion, der der ursprüngli-  chen Intention gemäß darauf besteht, daß ausnahmslos alle an diesem LER-Un-  terricht teilnehmen.  Obwohl mit diesem brandenburgischen Sonderweg auch äußerst relevante  rechtliche, religionspädagogische und pastoraltheologische Probleme verbunden  sind, sollen diese in den folgenden Überlegungen nicht thematisiert werden. Viel-  mehr geht es hier um die sozialethische Frage nach der Relevanz der Debatte um  LER im Blick auf das Verhältnis von Staat und Kirche bzw. Gesellschaft und  Kirche. Genauerhin ist es dabei zu tun um die bislang auch in der Literatur wenig  thematisierte Frage nach der Bedeutung des Religionsunterrichts bzw. des LER-  Unterrichts für die Gesellschaft und den modernen Verfassungsstaat. Die im  folgenden einzunehmende Perspektive ist mithin nicht die kirchliche, sondern die  staatlich-gesellschaftliche Perspektive — ganz ım Sinn einer der klassischen Auf-  gaben der christlichen Gesellschaftslehre.  Die Debatte um LER im Kontext des spezifischen bundesrepublikanischen  Modells „autonomer Zusammenarbeit“ zwischen Staat und Kirche  Die spezifische, grundgesetzlich fixierte und seit Bestehen der Bundesrepublik  Deutschland erfolgreich realisierte Gestalt des Verhältnisses zwischen Staat und  Kirche läßt sich kennzeichnen als das Modell „autonomer Zusammenarbeit“ !  beider Größen, das gründet auf der fundamentalen Unterscheidung, aber nicht  Trennung von Kirche und Staat. Demzufolge entsteht eine eigenständige, aber  aufeinander bezogene Zusammenarbeit beider?. Der brandenburgische Sonder-  weg LER scheint letztlich darauf abzuzielen, diese Gestalt in Frage zu stellen.  1. LER im Zeichen des Säkularisierungsprozesses. Der Bundesverfassungsrich-  ter Paul Kirchhof verortet das spezifische Verhältnis von Staat und Kirche folgen-  dermaßen: „Das Grundgesetz weist ... den Kirchen eine Stelle im öffentlichen  Leben zu und tritt damit einem Säkularisierungsprozeß entgegen, der Glauben  und Religion allein der privaten Innerlichkeit des einzelnen überlassen und sie  öffentlich für unerheblich erklären will, sie damit auf Dauer aus der Wirklichkeit  des Staatslebens verdrängen würde.“? Im Gegensatz dazu stehen heute Ten-  denzen, die sich auch in der Diskussion um LER deutlich artikulieren, die diesen  Säkularisierungsprozeß verstärken und damit letztlich den Modus des bisherigen  Verhältnisses zwischen Staat und Kirche zugunsten einer völligen Trennung bei-  der Größen ändern wollen. Diese Intention gewinnt scheinbar in den neuen Bun-  desländern noch einmal zusätzliche Plausibilität angesichts der — so der evangeli-  sche Bischof Wolfgang Huber - „dramatischen Erosion der Kirchenmitglied-  748den Kırchen eıne Stelle 1m öffentlichen
Leben un trıtt damıt einem Säkularisierungsprozefß9 der Glauben
un Religion alleın der priıvaten Innerlichkeit des einzelnen überlassen und sS1e
öftentlich für unerheblich erklären will, S1e damıt aut Dauer A4AUS der Wirklichkeit
des Staatslebens verdrängen würde.“S Im Gegensatz AaZu stehen heute Ten-
denzen, dıe sıch auch 1n der Diskussion LER deutlich artıkulieren, die diesen
Säkularısıerungsprozefß verstärken und damıt letztlich den Modus des bısherigen
Verhältnisses zwıschen Staat un: Kırche ZUgUNsSteEN eiıner völligen Irennung be1i-
der Gröfßen äandern wollen. Diese Intention gewınnt scheinbar 1n den Bun-
desländern och einmal zusätzliche Plausi:bilität angesichts der der evangelı-
sche Bischoft Woligang Huber „dramatıischen Erosion der Kırchenmitglied-
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Sschaft? “ die die agoress1ıVve SED-Kirchenpolitik 1mM Bereich der damalıgen DDR
bewirkt hat Rıchtig ist siıcherlich auch, da{fß sıch 1n der Jüngeren Generatıon das
Problem des Entwöhnungsprozesses och einmal deutlich verschärtt; 1n den

Bundesländern 1St 1L1UTI och eın Fünftel der chüler konfessionell A
bunden.

Aus dieser Bestandsaufnahme leiıten LER-Befürworter die Berechtigung,
die Verpflichtung 2107 für die Vermittlung der 1n rage stehenden kulturellen, ethi-
schen un relig1ösen Werte HGUG Wege beschreiten mussen, w1e€e S1€e 1n den Be-
stımmungen VO LER als bekenntnistfrei, rel1210s un weltanschaulich neutral
programmıert werden. allerdings sinnvoll 1St;, JeT mMI1t dem Verweıls auf die
Diasporasıtuation 1n Brandenburg argumentieren, 1St mehr als traglıch, „denn
das Verschwinden VO christlichen Glaubensinhalten“ darf och lange nıcht be-
deuten, „da{fß I1  > diesen Zustand Zzementiert“ > und damıt der Erosionspolitik
der SED 1im nachhineıin eıne institutionalisıerte Erfolgsbescheinigung ausstellt.

FER ım Zeichen wmeltanschaulicher UN yelıg1öser Neutralıität. Bestätigung
für ıhren Ansatz meınen dıe Konstrukteure VO LER 1n der verfassungsrechtlich
fixierten weltanschaulichen und relig1ösen Neutralıtät des modernen demokrati-
schen Staates finden. Diese bedeutet ursprünglıch: Der Staat ll un: ann
„micht letzte Antworten auf die rage ach Ursprung und Ziel der menschlichen
Exıstenz geben, nicht den Sınn menschlichen Lebens bestimmen

Schon se1t der We1i1marer Verfassung o1bt 1n Deutschland keıne Staatsrelıg10n
mehr. Der Staat hat tolglich „nıcht mehr das überzeıtliche eıl und auch nıcht
das iınnerweltliche Glück se1iner Bürger; verantworten, 1eSs 1St jedem einzel-
NEeN überlassen; der Staat varantıert selınerseılts dıe dafür unabdıngbare rechtliche
Freiheıit. An diesem Punkt der staatlıchen Abstinenz 1n Fragen ach dem Sınn
menschlichen Lebens konvergieren 7We]1 sehr unterschiedliche Begründungs-
lınıen: Aus der Bestimmung des demokratischen Vertassungsstaats erg1bt sıch
notwendig Zurückhaltung 1mM Blick auf solche relig1öse Fragen des Menschen,
ennn Bischof ar] Lehmann: „WoSchule ohne Religionsunterricht — Gesellschaft ohne Gott?  schaft“ *, die die aggressive SED-Kirchenpolitik im Bereich der damaligen DDR  bewirkt hat. Richtig ist sicherlich auch, daß sich in der.jJüngeren Generation das  Problem des Entwöhnungsprozesses noch einmal deutlich verschärft; in den  neuen Bundesländern ist nur noch ca. ein Fünftel der Schüler konfessionell ge-  bunden.  Aus dieser Bestandsaufnahme leiten LER-Befürworter die Berechtigung, sogar  die Verpflichtung ab, für die Vermittlung der in Frage stehenden kulturellen, ethi-  schen und religiösen Werte neue Wege beschreiten zu müssen, wie sie in den Be-  stimmungen von LER als bekenntnisfrei, religiös und weltanschaulich neutral  programmiert werden. Ob es allerdings sinnvoll ist, hier mit dem Verweis auf die  Diasporasituation in Brandenburg zu argumentieren, ist mehr als fraglich, „denn  das Verschwinden von christlichen Glaubensinhalten“ darf noch lange nicht be-  deuten, „daß man diesen Zustand zementiert“> und damit der Erosionspolitik  der SED im nachhinein eine institutionalisierte Erfolgsbescheinigung ausstellt.  2. LER im Zeichen weltanschaulicher und religiöser Neutralität. Bestätigung  für ihren Ansatz meinen die Konstrukteure von LER in der verfassungsrechtlich  fixierten weltanschaulichen und religiösen Neutralität des modernen demokrati-  schen Staates zu finden. Diese bedeutet ursprünglich: Der Staat will und kann  „nicht letzte Antworten auf die Frage nach Ursprung und Ziel der menschlichen  Existenz geben, nicht den Sinn menschlichen Lebens bestimmen  C (‚.  Schon seit der Weimarer Verfassung gibt es in Deutschland keine Staatsreligion  mehr. Der Staat hat folglich „nicht mehr das überzeitliche Heil und auch nicht  das innerweltliche Glück seiner Bürger“’ zu verantworten, dies ist jedem einzel-  nen überlassen; der Staat garantiert seinerseits die dafür unabdingbare rechtliche  Freiheit. An diesem Punkt der staatlichen Abstinenz in Fragen nach dem Sinn  menschlichen Lebens konvergieren zwei sehr unterschiedliche Begründungs-  linien: Aus der Bestimmung des demokratischen Verfassungsstaats ergibt sich  notwendig Zurückhaltung im Blick auf solche religiöse Fragen des Menschen,  denn — so Bischof Karl Lehmann: „Wo ... der Staat das Letzte, End-Gültige ver-  bindlich bestimmen will ... und die vollkommene, heile, endgültige Ordnung po-  litisch zu realisieren anstrebt, da nimmt die gesellschaftlich-politische Auseinan-  dersetzung eine Art von Kreuzzugscharakter an.“® Aus der Sicht des christlichen  Glaubens legt sich von der Botschaft Jesu her ein „Ethos des Verzichts auf Ge-  wißheit im Letzten innerhalb des Politischen“? nahe.  Diese so skizzierte Begründungsstruktur für die weltanschauliche und religiöse  Neutralität erweist nun aber die Inanspruchnahme dieses Arguments durch die  LER-Befürworter als unzulässig, ist doch gerade durch die Einführung von LER  als Pflichtfach für alle Schüler diese geforderte Neutralität des Staates verletzt.  Nun ist es eben dieser Staat, in dessen alleiniger Verantwortung und Kompetenz  der Unterricht zur Wertevermittlung stattfinden soll, der damit selber eigene  weltanschauliche Werte prägt und zumindest sehr schnell der Gefahr der Indok-  749Staat das Letzte; End-Gültige VeEeI-

bindlich bestimmen llSchule ohne Religionsunterricht — Gesellschaft ohne Gott?  schaft“ *, die die aggressive SED-Kirchenpolitik im Bereich der damaligen DDR  bewirkt hat. Richtig ist sicherlich auch, daß sich in der.jJüngeren Generation das  Problem des Entwöhnungsprozesses noch einmal deutlich verschärft; in den  neuen Bundesländern ist nur noch ca. ein Fünftel der Schüler konfessionell ge-  bunden.  Aus dieser Bestandsaufnahme leiten LER-Befürworter die Berechtigung, sogar  die Verpflichtung ab, für die Vermittlung der in Frage stehenden kulturellen, ethi-  schen und religiösen Werte neue Wege beschreiten zu müssen, wie sie in den Be-  stimmungen von LER als bekenntnisfrei, religiös und weltanschaulich neutral  programmiert werden. Ob es allerdings sinnvoll ist, hier mit dem Verweis auf die  Diasporasituation in Brandenburg zu argumentieren, ist mehr als fraglich, „denn  das Verschwinden von christlichen Glaubensinhalten“ darf noch lange nicht be-  deuten, „daß man diesen Zustand zementiert“> und damit der Erosionspolitik  der SED im nachhinein eine institutionalisierte Erfolgsbescheinigung ausstellt.  2. LER im Zeichen weltanschaulicher und religiöser Neutralität. Bestätigung  für ihren Ansatz meinen die Konstrukteure von LER in der verfassungsrechtlich  fixierten weltanschaulichen und religiösen Neutralität des modernen demokrati-  schen Staates zu finden. Diese bedeutet ursprünglich: Der Staat will und kann  „nicht letzte Antworten auf die Frage nach Ursprung und Ziel der menschlichen  Existenz geben, nicht den Sinn menschlichen Lebens bestimmen  C (‚.  Schon seit der Weimarer Verfassung gibt es in Deutschland keine Staatsreligion  mehr. Der Staat hat folglich „nicht mehr das überzeitliche Heil und auch nicht  das innerweltliche Glück seiner Bürger“’ zu verantworten, dies ist jedem einzel-  nen überlassen; der Staat garantiert seinerseits die dafür unabdingbare rechtliche  Freiheit. An diesem Punkt der staatlichen Abstinenz in Fragen nach dem Sinn  menschlichen Lebens konvergieren zwei sehr unterschiedliche Begründungs-  linien: Aus der Bestimmung des demokratischen Verfassungsstaats ergibt sich  notwendig Zurückhaltung im Blick auf solche religiöse Fragen des Menschen,  denn — so Bischof Karl Lehmann: „Wo ... der Staat das Letzte, End-Gültige ver-  bindlich bestimmen will ... und die vollkommene, heile, endgültige Ordnung po-  litisch zu realisieren anstrebt, da nimmt die gesellschaftlich-politische Auseinan-  dersetzung eine Art von Kreuzzugscharakter an.“® Aus der Sicht des christlichen  Glaubens legt sich von der Botschaft Jesu her ein „Ethos des Verzichts auf Ge-  wißheit im Letzten innerhalb des Politischen“? nahe.  Diese so skizzierte Begründungsstruktur für die weltanschauliche und religiöse  Neutralität erweist nun aber die Inanspruchnahme dieses Arguments durch die  LER-Befürworter als unzulässig, ist doch gerade durch die Einführung von LER  als Pflichtfach für alle Schüler diese geforderte Neutralität des Staates verletzt.  Nun ist es eben dieser Staat, in dessen alleiniger Verantwortung und Kompetenz  der Unterricht zur Wertevermittlung stattfinden soll, der damit selber eigene  weltanschauliche Werte prägt und zumindest sehr schnell der Gefahr der Indok-  749und die vollkommene, heıle, endgültige Ordnung p —
ıtısch realisıeren anstrebt, da nımmt die gesellschaftlich-politische Auseılnan-
dersetzung eıne Art VO Kreuzzugscharakter an  < Aus der Sıcht des christlichen
Glaubens legt sıch VO der Botschaft Jesu her ein „‚Ethos des Verzichts aut (3e-
wıißheit 1m Letzten iınnerhal des Politischen“ ahe

Dıiese skıizzıerte Begründungsstruktur für die weltanschauliche und relig1öse
Neutralıtät erweIlst 1aber die Inanspruchnahme dieses Arguments durch die
LER-Befürworter als unzulässıg, 1St doch gerade durch die Eıntührung VO LER
als Pflichttach tür alle Schüler diese geforderte Neutralıität des Staates verletzt.
Nun 1St eben dieser Staat, 1n dessen alleinıger Verantwortung un Kompetenz
der Unterricht AT Wertevermittlung stattfinden soll, der damıt selber eıgene
weltanschauliche Werte prag un: zumındest sehr schnell der Getahr der Indok-
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trınatıon elıner estimmten polıtischen Rıichtung erliegen aln Alarmierend MUu
VOT diesem Hıntergrund der entlarvende Satz eines SPD-Abgeordneten 1m bran-
denburgischen Landtag wirken: „Was Werte sınd 1n diesem Land, bestimmen
wiır.“ Miıt Recht kommentiert 1er die Süuddeutsche Zeıiıtung VO 1996 „Der
Staat 111 lıeber selber Kirche spielen.”

Im eindeutigen Unterschied dieser anmaßenden un eher obrigkeitsstaatlich
als autfklärerisch anmutenden Eınstellung besagt die notwendige staatliche Neu-
tralıtät 1ın bezug auf Weltanschauung un: Religion, dafß auch der Standpunkt, den
der moderne Verfassungsstaat den Kırchen gegenüber einnehmen mufß, ein
„Standpunkt Jenseı1ts VO Glaube und Unglaube“ se1ın hat (GGanz 1m Sınne der
Rıngparabel 1ın Lessings „Nathan der We1ise“ versucht demnach gerade nıcht der
Staat obrigkeitlich klären un verordnen, welcher Rıng der echte 1St. ber
dennoch bleibt die Religion für den Staat ach sensee „eine geistige Kraft der
Wırklichkeit, mI1t der CI sıch auseinanderzusetzen hat Das Christentum gyeht ıhn
d} obwohl CS sıch nıcht eıgen macht.“ 10

LFCR ımmM Zeichen des Rechts auf Religionsfreiheit. Diese Tatsache, dafß das
Christentum den Staat angeht, ohne da{fß s sıch eıgen gemacht hat,;
artıkuliert sıch ebentalls 1m grundgesetzlich verbrieften Recht aut Religionsfrei-
elt (Art GG) Dıie Debatte I7ER sıch 1mM Kern als Versuch, das
historisch vewachsene, grundgesetzlich verankerte un fein austarıerte Verhältnis
VO posıtıver und negatıver Religionsfreiheit verschieben !! Das VO den
LER-Verfechtern 1n Anspruch SCHOMMECN Recht auf Religionsfreiheit iımplıziert
1ın seıiner umtassenden Bedeutung 11U aber nıcht LL1UT das VO LER beanspruchte
Recht auf Freiheit VO Bekenntnis, sondern auch das Recht auf Freiheit ZU Be-
kenntnis, für das der Staat Möglichkeit un: Freiraum schaffen verpflichtet iSt.

Im Zusammenhang mıt dem LER-Gesetz wiırd die Tendenz deutlich, eıne Be-
deutungsverschiebung dieses Grundrechts allein hın NT: Freiheit VO Religion
erreichen un damıt „relig1öse un:! kirchliche Bezuge aUus dem öffentlichen Leben
auszuschalten“ 12 Würde 1aber der negatıven Religionsfreiheit tatsächlich der Vor-
rang eingeräumt, annn würde 168 de facto auf eıne Privilegierung der arelig1ösen
oder antırelig1ösen Kräfte hinauslaufen S mıiıthın autf eıne Entwicklung, die der uUul-

sprünglichen Intention des Grundrechts auf Religionsfreiheit völlıg zuwıder liefe

Dıie Debatte Er VOTL dem Hintergrund der speziıtısch inhaltlichen Relevanz
des Christentums für Staat und Gesellschaft

An dieser Stelle oilt CS NU  -9 für den vorliegenden Zusammenhang der Diskussion
LER och eiınmal dıfferenzierter aufzuzeigen, 1n welcher Beziehung der Staat

materı1alıter auf das Christentum verwıesen 1St Dre1 Aspekte sınd 1er hervorzu-
heben
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Dıie Notwendigkeıt des Christentums für die Wertbegründung. Strukturell
verankert 1STt dieses Verwıesenselin des Staates auf Religion un: Kırche bereıts
dort, der freiheitliche demokratische Verfassungsstaat wI1e eLIwa die Bundesre-
publik Deutschland sıch gemälßs dem Grundgesetz „bekennt“ „unverletzlichen
un! unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen (F
meinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit 1ın der Welt“ Ar IB Abs GG)
Das heifßt uch der weltanschaulich neutrale Staat 1St nıcht wertneutral,; hat
seine Wurzeln 1ın eıner sinnstiftenden, einheits- und systembıldenden Wertord-
NUunNns. Der tiefste Geltungsgrund dieser staatliıchem FEinfluf(ß ENIZOgCNCN, ele-

Wertungen „ubersteiet: damıt letztlich auch „dıe Grenzen ınnerweltli-
chen, menschlich beeinflufbaren Wırkens un: verweılstSchule ohne Religionsunterricht — Gesellschaft ohne Gott?  1. Die Notwendigkeit des Christentums für die Wertbegründung. Strukturell  verankert ist dieses Verwiesensein des Staates auf Religion und Kirche bereits  dort, wo der freiheitliche demokratische Verfassungsstaat wie etwa die Bundesre-  publik Deutschland sich gemäß dem Grundgesetz „bekennt“ zu „unverletzlichen  und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Ge-  meinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“ (Art. 1, Abs. 2 GG).  Das heißt: Auch der weltanschaulich neutrale Staat ist nicht wertneutral, er hat  seine Wurzeln in einer sinnstiftenden, einheits- und systembildenden Wertord-  nung. Der tiefste Geltungsgrund dieser so staatlichem Einfluß entzogenen, ele-  mentaren Wertungen „übersteigt“ damit letztlich auch „die Grenzen innerweltli-  chen, menschlich beeinflußbaren Wirkens und verweist ... in diesem unverfügba-  ren Ursprung der Grundwerte auch des staatlichen Lebens auf den Bereich der  Transzendenz  «14  Daß diese zunächst rein formale Bestimmung sehr unterschiedliche Deutungen  dessen zuläßt, was TIranszendenz meint, liegt auf der Hand; daß die konkrete  Ausprägung im Kontext unserer abendländischen Geistesgeschichte im wesentli-  chen durch das Christentum erfolgte (und erfolgt), liegt aber ebenso nahe. Dabei  bleibt zu bedenken, daß eben die Menschenwürde, die im Grundgesetz als ober-  ster Wert deklariert ist, und die zu ihrer Verwirklichung unabdingbaren Grund-  werte der Freiheit, des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit trotz aller Irrita-  tionen und Probleme im Kontext der geschichtlichen Entwicklung letztlich zu-  tiefst mit der Anthropologie des Christentums verbunden sind.  Wenn nun, um ein mittlerweile nahezu klassisch gewordenes Wort von Ernst-  Wolfgang Böckenförde aufzunehmen, der „freiheitliche, säkularisierte Staat ...  von Voraussetzungen (lebt), die er nicht selbst garantieren kann“ ®”, wenn er also  die philosophisch-theologische Begründung für diese Menschenrechte und die  daraus folgende Politik infolge der oben skizzierten Prinzipien der Religionsfrei-  heit und der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates nicht selber leisten  kann, so bedarf der freiheitliche, pluralistische Staat mithin notwendig der an an-  derer Stelle grundgelegten und geprägten Moralität der Bürger. Hier sind Politik,  Staat und Gesellschaft also notwendig auf das Christentum und auf die Kirchen  verwiesen.  In diesem Zusammenhang der Wertbegründung erweist sich damit deutlich die  Notwendigkeit eines Religionsunterrichts, der die Theologie als Bezugswissen-  schaft hat. Wie will der religiös und weltanschaulich neutrale und bekenntnisfreie  LER-Unterricht, der nur die Außenansicht verschiedener Weltanschauungen und  Weltdeutungen durch Information zu vermitteln beabsichtigt, begründen, warum  „z.B. Freiheit und Gerechtigkeit, Güte und Hilfsbereitschaft besser sein (sollen)  als Profitgier, Grausamkeit und Unterdrückung“!°? Mit Max Horkheimer läßt  sich nämlich festhalten, daß „rein wissenschaftlich (gemeint ist: empirisch-natur-  wissenschaftlich) betrachtet, .. der Haß bei aller sozial-funktionellen Differenz  2511n diesem unverfügba-
M  > Ursprung der Grundwerte auch des staatlıchen Lebens autf den Bereich der
Iranszendenz 14

Da diese zunächst rein ormale Bestimmung sehr unterschiedliche Deutungen
dessen zuläfßt, W as Iranszendenz meınt, liegt autf der Hand; da{ß die konkrete
Ausprägung 1mM Kontext HNSI abendländischen Geistesgeschichte 1mM wesentli-
chen durch das Christentum erfolgte (und erfolgt), liegt 1aber ebenso ahe Dabe!
bleibt bedenken, da{ß eben die Menschenwürde, die 1m Grundgesetz als ober-
SECTr VWert deklarıert Ist;, un die ıhrer Verwirklichung unabdıngbaren rund-
wertfe der Freiheıit, des Friedens un: der soz1alen Gerechtigkeit aller Irrıta-
tionen un:! Probleme 1MmM Kontext der yeschichtlichen Entwicklung letztlich
tiefst mMI1t der Anthropologie des Christentums verbunden sınd

Wenn NUu eın mıittlerweile nahezu klassısch gewordenes Wort VO Ernst-
Wolfgang Böckenförde aufzunehmen, der „Treiheıitliche, säkularisierte StaatSchule ohne Religionsunterricht — Gesellschaft ohne Gott?  1. Die Notwendigkeit des Christentums für die Wertbegründung. Strukturell  verankert ist dieses Verwiesensein des Staates auf Religion und Kirche bereits  dort, wo der freiheitliche demokratische Verfassungsstaat wie etwa die Bundesre-  publik Deutschland sich gemäß dem Grundgesetz „bekennt“ zu „unverletzlichen  und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Ge-  meinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“ (Art. 1, Abs. 2 GG).  Das heißt: Auch der weltanschaulich neutrale Staat ist nicht wertneutral, er hat  seine Wurzeln in einer sinnstiftenden, einheits- und systembildenden Wertord-  nung. Der tiefste Geltungsgrund dieser so staatlichem Einfluß entzogenen, ele-  mentaren Wertungen „übersteigt“ damit letztlich auch „die Grenzen innerweltli-  chen, menschlich beeinflußbaren Wirkens und verweist ... in diesem unverfügba-  ren Ursprung der Grundwerte auch des staatlichen Lebens auf den Bereich der  Transzendenz  «14  Daß diese zunächst rein formale Bestimmung sehr unterschiedliche Deutungen  dessen zuläßt, was TIranszendenz meint, liegt auf der Hand; daß die konkrete  Ausprägung im Kontext unserer abendländischen Geistesgeschichte im wesentli-  chen durch das Christentum erfolgte (und erfolgt), liegt aber ebenso nahe. Dabei  bleibt zu bedenken, daß eben die Menschenwürde, die im Grundgesetz als ober-  ster Wert deklariert ist, und die zu ihrer Verwirklichung unabdingbaren Grund-  werte der Freiheit, des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit trotz aller Irrita-  tionen und Probleme im Kontext der geschichtlichen Entwicklung letztlich zu-  tiefst mit der Anthropologie des Christentums verbunden sind.  Wenn nun, um ein mittlerweile nahezu klassisch gewordenes Wort von Ernst-  Wolfgang Böckenförde aufzunehmen, der „freiheitliche, säkularisierte Staat ...  von Voraussetzungen (lebt), die er nicht selbst garantieren kann“ ®”, wenn er also  die philosophisch-theologische Begründung für diese Menschenrechte und die  daraus folgende Politik infolge der oben skizzierten Prinzipien der Religionsfrei-  heit und der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates nicht selber leisten  kann, so bedarf der freiheitliche, pluralistische Staat mithin notwendig der an an-  derer Stelle grundgelegten und geprägten Moralität der Bürger. Hier sind Politik,  Staat und Gesellschaft also notwendig auf das Christentum und auf die Kirchen  verwiesen.  In diesem Zusammenhang der Wertbegründung erweist sich damit deutlich die  Notwendigkeit eines Religionsunterrichts, der die Theologie als Bezugswissen-  schaft hat. Wie will der religiös und weltanschaulich neutrale und bekenntnisfreie  LER-Unterricht, der nur die Außenansicht verschiedener Weltanschauungen und  Weltdeutungen durch Information zu vermitteln beabsichtigt, begründen, warum  „z.B. Freiheit und Gerechtigkeit, Güte und Hilfsbereitschaft besser sein (sollen)  als Profitgier, Grausamkeit und Unterdrückung“!°? Mit Max Horkheimer läßt  sich nämlich festhalten, daß „rein wissenschaftlich (gemeint ist: empirisch-natur-  wissenschaftlich) betrachtet, .. der Haß bei aller sozial-funktionellen Differenz  251VO Voraussetzungen (lebt) die nıcht selbst garantıeren annn  CC 15 wenn also
die philosophisch-theologische Begründung für diese Menschenrechte un! die
daraus tolgende Politik infolge der oben skizzierten Prinzıpien der Religionsfrei-
e1lit un der relig1ös-weltanschaulichen Neutralıität des Staates nıcht selber eisten
kann, bedart der freiheitliche, pluralistische Staat miıthın notwendig der
derer Stelle grundgelegten un! gepragten Moralıtät der Burger. Hıer sınd Politik,
Staat un Gesellschaft also notwendig auf das Christentum un: auf die Kırchen
verwıesen.

In diesem Zusammenhang der Wertbegründung erwelst sıch damıt deutlich die
Notwendigkeit eiınes Religionsunterrichts, der die Theologıe als Bezugswissen-
schaft hat Wıe 111 der relig1Ös un weltanschaulich neutrale un bekenntnisftfreie
LER-Unterricht, der T: die Außenansıcht verschiedener Weltanschauungen un
Weltdeutungen durch Intormatıon vermıiıtteln beabsichtigt, begründen,
Z Freiheit un! Gerechtigkeıit, (sute un:! Hıltsbereitschaftt besser seın (sollen)
als Profitgier, Grausamkeit un:! Unterdrückung“ *°? Mıt Max Horkheimer AfSt
sıch näimlıch testhalten, da{ß „rein wissenschaftlich (gemeınt 1St empirisch-natur-
wissenschaftlich) betrachtet, der Ha{ß be1 aller soz1al-tunktionellen Ditfferenz
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nıcht schlechter als die Liebe 1st Es o1bt keine logisch zwıngende Begründung
dafür, ıch nıcht hassen soll, WECINN ıch mı1r dadurch 1m gesellschaftlichen
Leben keine Nachteile zuziehe.“ Horkheimer fährt ann fort un:! bestätigt damıt
eindeutig die Wertbegründungsfunktion VO Religion: „Alles, W asSs mıt Moral
sammenhängt, geht letztlich autf Theologie zurück, alle Moral, zumındest ın den
westlichen Ländern, oründet 1n der Theologie.“ ” ach der moralıschen Kata-
strophe des Natıionalsoz1ialismus wulfsten die Väter un: Mültter des Grundgesetzes
LL1UT zut die Notwendigkeit, dıe ethischen Grundlagen des Gemeilnwesens
für den Staat unverfügbar machen, deren Anbindung also 1mM Bereich der elı-
7102 suchen.

Dıie Unverzichtbarkeit des Christentums für die Sınngebung. Das Moment
der geistigen Orientierung, das damıt 1n den Blick SC  n 1St, ımpliziert 11UN
nıcht LL1UTr den aufgezeigten Aspekt der Wertbegründung, sondern auch den der
Sınngebung. Der ıberale Politologe alf Dahrendorf bezeichnet ELWa sowohl die
polıtische Demokratie als auch die Marktwairtschaft als „kalte Projekte“, die ZWar

orofße un wichtige Errungenschaften der euzeıt sınd, die aber dem Menschen
bei seiner iınnsuche keıine Hıiıltfe bieten können: „Heımat sınd S1Ce nıcht:; S1e geben
Menschen weder Identität och einen Sınn der Zugehörigkeit.“ 18

Dıie ben skizzierte und 4AaUS dem Wesen der Politik und der Religion begrün-
ete Abstinenz des Staates 1n „letzten Frazen: bringt CS mi1t SICH! da{ß dieser
Stelle eiıne andere als die staatliıche, nämlıch eıne rel1g1öse Größe gefragt ISt Wenn
nıcht eınerseılts, W1€E etzten Endes 1m Konzept VO IHER angelegt, der Staat sıch
durch den Werterziehungsunterricht 1n seıner Kompetenz doch eıne Zugriffs-
möglichkeit auf die Schülerseelen sıchert, Wenn auch nıcht andererseıts den Sek-
en frejier Zugang gewährt werden soll; annn 1St 1jer „Jene qualitizierte Repräsen-
Lanz des Religiösen“ vonnoten, „WI1e S1Ee prinzıpiell LT die christlichen Kırchen
entwickelt haben un: durchhalten können“ 19

Damıt kommt wıederum der kırchliche Auftrag 1in den Blick Im Sınn elines
Mınımalanspruchs 1St zunächst eiınmal 65 mi1t Lehmann „das
Offenhalten der Sınnfrage als solcher 1n eıner Welt, ber der sıch der Hımmel
tast dauernd verschlossen hä  l  CC 20 unerläfßlıich. Spezitischer bieten dann die christ-
lıchen Kırchen darüber hınaus inmıtten des Pluralismus der Überzeugungen un:
Weltanschauungen Sinn- und Lebensorientierung aut der Basıs ıhrer Botschaft:;
S1Ee geben dem „atomısıerten Indiyiduum“ Geborgenheit 1n eiıner festgefügten
Gemeinschaft un: dem Gewissen, das mıiıt der Freiheit zurechtkommen mufß,
Hılfestellung 7ABEG VEeraNnt  rtfefen Entscheidungsfindung un: 1es nıcht LLUT 1m
privat-ınnerlichen Bereıich, sondern sehr ohl auch für den Bereich der Offent-
ichkeit un:! der Gesellschaft.

Wenn 1U der LER-Unterricht 1n der Konzeption seliner Verteidiger 1ın seıner
dritten Komponente, der Religionskunde, Allgemeinbildung ber Religi0n, eli-
o10nen un: Weltanschauungen verschaffen soll, dann 1St das Wesen der iıntendier-
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ten Werterziehung verkannt: „Grundlage jeder Wertvermittlung 1St ımmer eıne
Weltdeutung.“ *! Eın Unterricht, der ohne eın posıtıves Verhältnis eıner sol-
chen Weltdeutung auszukommen un:! damıiıt dem Pluralismus gerecht werden
vorgäbe, ware ann allerdings agnostisch der atheistisch und würde damıt eben

bewufßt oder unbewufßrt diese Formen der Weltdeutung vorgeben. Im religi-
onskundlichen Konzept VO LER meınt der engagıerte LER-Gegner un SPID-
Abgeordnete Rıchard Schröder MmMI1t Recht eın Relikt des „Zaubers der ‚W1ssen-
schaftlichen Weltanschauung‘ des Marxısmus-Leninıismus“ 22 erkennen. Kın-
der mussen aber doch zunächst einmal 1ın eınen weltanschaulichen Zusammen-
hang hineinwachsen un ıhn AUS der „Innenansıcht“ kennenlernen, bevor S$1e ıhn
kritisıeren un:! gegebenentalls auch ändern können. Bereıts der Synodenbeschlufß
formuliert hıerzu: „Erst 1n der Begegnung mI1t einer Person, die sıch entschieden
un 1nNe Glaubensposition für sıch verbindlich gemacht hat, erfährt der Schüler,
da{fß rel1g1öse Fragen den Menschen VOTI Entscheidungen stellen.“

Der 1n der 'Tlat VO den Religionslehrern relıg1öse, 1ın diesem Sınn
auch bekennende Standpunkt 1St ın keiner We1se notwendig gleichzusetzen mıt
Miıssionierung. Das Konzept des Religionsunterrichts, VO dem INa  e sıch VeCI-

meıntlich 1n dieser Diskussion LER absetZen un damıt profilieren mMUuS-
SCI1 meınt, spiegelt ein zZu Teil grotesk verzerIttes Bıld VO Religionsunterricht
wıder. Gerade 1n seıner derzeitigen Konzeption 1St das Synodenpapier
angelegt auf Weltdeutung un:! Sinngebung (2:3), wobel die Schüler durchaus nıcht
1Ur dıe Antworten des Glaubens kennenlernen sollen Vielmehr erortert
der Religionsunterricht „die Antworten, die Menschen heute auf diese Fragen gC-
ben und die S1€ 1ın der Geschichte gegeben haben Religionsunterricht soll
Scheinsicherheiten aufbrechen, vermeıntlichen Glauben ebenso W1€e gedankenlo-
SC Unglauben. Damıt An elıner rohenden Verkümmerung des Pluralismus
‚wohliger Indıtferenz‘ gewehrt werden“

Eınen Standpunkt iınnerhal dieses Pluralismus einzunehmen un das
1St das Ziel jeder Werterziehung WwW1e überhaupt jeder Erziehung wiırd dem Schü-
ler also nıcht durch reine Information un Wıssensvermittlung ber verschiedene
möglıche Weltdeutungsmuster ermöglıcht, sondern 1L1UT dadurch, da{fß der Schüler
den Standpunkt des Lehrers erfährt. „Die Idee, den Kındern e1iın breites Menu
verschiedener Religionen anzubieten, damıt S1€e wählen können soll das heißen
Moslemss, Buddhisten oder Christen werden können? oder soll sıch jeder seıne
eıgene Religion basteln? das 1sSt dıe Idee eiıner weltanschaulichen Konsumenten-
erziehung, nıcht aber Werterziehung. S1ie führt ZUr Beliebigkeit un:! Wertlosigkeıit.
Weltanschauung als Modeartikel. Das o1bt CS längst, W1e€e die Esoterikläden bewei-
SC  - Es 1St aber nıcht wünschenswert“ *, enn gerade 1n IISCEET eıt steht
ftormuliert E Bıschot Franz Kamphaus der „Flut VO Sınnangeboten elıne
Ebbe 1ın der Sınnbindung gegenüber  EL Freiheit 1St eben nıcht LLUT eıne Wıssens-,
sondern vielmehr e Gewissensftrage. nıcht doch letztlich die Frage se1
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mındest erlaubt dıe Mißachtung all dieser Grundsätze AREE Werterziehung un
die Religi0ons- oder besser: die Bekenntnisneutralität VO LER als Frucht soz1alı-
stischer Religionskritik VO der Vorstellung lebt, das Problem der Religion miıt
diesem Konzept langfristig erledigen können?

Die Relevanz des Christentums für dıe Kultur- und Ethospflege. ach Josef
sensee 1St die Kıiırche SdAUS der säkularen Perspektive des Rechtsstaates VOI=

nehmliıch eıne Kulturmacht“. Insofern gehört S1€e notwendi1g ZUE Gemeınwesen,
s1e wahrt dessen Kontinulntät un: tragt wesentlich be] seıner „geıistigen Identi-
tät“ 25 Aus der Perspektive des Staates 1St damıt die Religion wesentlich, auch
un: gerade, WEn INa  - eınen weılten Kulturbegriff zugrunde legt, der 1mM Sınn der
Zivilisation das Beziehungsgefüge VO jenen Werten, Instıtutionen un:! Tugenden
umfalßt, die eıne gahız estimmte Gesellschaft charakterisieren.

Wenn 1mM Blick auf die vegenwärtıge Sıtuation der Gesellschaft zunehmend C1I-

annt und beklagt wiırd, da{ß die moralischen Ressourcen, das Ethos 1n der Ter-
minologıe Tocquevilles: die „Gewohnheıten des erzens“ VO dieser Gesell-
schaft nıcht mehr reproduzıert, sondern 1LL1UTLT och verbraucht werden, annn legt
sıch auch A dieser Perspektive och einmal verstärkt die notwendige Verwıesen-
e1ıt der Politik, des demokratischen Gemelunwesens autf dıe kultur- un: z1ıvilısa-
tionschaffende Dımension der Relig10n, des christlichen Glaubenss, ahe ann
doch der Staat 1n seinen institutionell och stark chrıistlich gepragten Strukturen
“auf Dauer nıcht bestehen, WE die Burger nıcht Redlichkeit 1n das Rechtsleben,
Rechtschaftenheit 1n das Erwerbsleben, Bindungstähigkeit 1n das Famılienleben
un: letztlich eıne Verantwortlichkeit Jenseı1ts VO Politik un: Wıirtschaftsleben
mitbringen“ 26

Der Nutzen des GemeLimwohls 1St mıithın das entscheidende hermeneutische
Prinzıp, 4US dem heraus die Förderung der (christlichen) Religionsausübung
durch den doch weltanschaulich neutralen Staat verstehen A sensee spitzt CS

tolgendermaßen „Der Verfassungsstaat, der die Menschen LL1UTr als Bürger 1n
Pflicht nehmen kann, zıeht Nutzen AaUS dem Eınsatz, den S1e, ıhm unverfügbar,
als Christen erbringen.  6DL Wiährend also die Basıs se1nes Handelns LLUTr dıe
Gleichheıit der Rechte un: Pflichten se1ın kann, zehrt VO dem, W as die hrı-
sSten ber das geforderte Mindestmafß hınaus Momenten soz1ıaler Gerechtigkeit
un so7z71aler Liebe einbringen.

Nun 1St CS Ja gerade dieser Aspekt der Wertevermittlung un: Wertpflege, der
dıe Verteidiger VO LER ZUr Konzeption dieses Unterrichtsfachs bewogen
hat Insbesondere TEe1I unterschiedliche, 1aber dennoch zusammengehörende
Werte sınd CS die iımmer wieder für das C6 Unterrichtstach beansprucht un
proklamıert werden: Freıiheıt, Pluralismus un:! Toleranz. Dazu sollen 1mM tolgen-
den och ein1ıge Anmerkungen gemacht werden:

In der Perspektive seıner Vertechter zeichnet sıch der LER-Unterricht SCS
rade dadurch AaUs, da{ß „bekenntnistfrei“ 1St Freiheit wiırd dabe]l offenkundıg 1m
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wesentlichen verstanden als „Freıiheıit von  “ Das würde für den treiheitlichen Staat
HUE das Sıch-Heraushalten AaUuS Ethik-, Wert- un: Sınnfragen bedeuten, nıcht aber
das Ermöglichen VO unterschiedlichen Posıiıtionen. Da 1U  3D der Staat ZW ar seinen
Burgern selbst keine Ethik verordnet, aber auf die Moralıtät un: das Ethos der
Bürger baut, bedarf notwendig auch der „Freıiheıit Zzu  C6 1m Sınn der Ermögli-
chung VO Pluralıität: eıner Freiheit also, die mehr bedeutet als Beliebigkeit un
Bındungslosigkeit, sondern deren Wesenszug 6C5sS Ist, Stellung beziehen.

Daf diese posıtıve Dımens1iıon VO Freiheit als Selbstbindung 1m Rahmen des
Pflichtfachs LER elıne realistische Chance hat, scheint aufgrund der spezifischen
Konzeption un der damıt verbundenen Problematik aum Darzu
kommt ach Hanna-Renate Laurıen och ein zentrales inhaltliches Argument:
Nur die 1mM Religionsunterricht ermöglıchte „Bındung eın Absolutes befreit
VO jeder Bındung totalıtiäre Ideologien“ *® wobel der Religionsunterricht
L1UT das Angebot eıner solchen Bındung für den einzelnen macht:; üubt diesbe-
züglıch 1n keiner We1ise Zwang A4UsS.

Aus jedem Freiheitsverständnis tolgt notwendigerweise auch eın CNISPFE-
chendes Pluralısmusverständnis. Dem Konzept VON LER das für sıch 1n An-
spruch nımmt, dem Phänomen des Pluralismus als Sıgnatur der Gegenwarts-
kultur ehesten gerecht werden, entspricht eın Begriff VO Pluralismus als
eiıner Mentalität, die alles als gleich-gültig nebeneıiınander bestehen Afßt un:! keine
Option für das elıne und damıt das andere mehr fällt

Untersucht INa  b den Pluralismus aber auf se1ine Voraussetzungen un Implika-
tıonen, aln LLIeFtenN ımmer wıeder Freiheit 1m umtassenden Sınn un:! dıe Wertbin-
dung des Pluralismus 1n den Blick Auf dieser Basıs Aft sıch der Pluralismus be-
oreiten als Entfaltung und Realisıerung VO Freıheıit, die, als Wesenszug des Men-
schen SC  (  ‘9 nıcht moni1stischen Strukturen tühren kann, sondern
eine begründete Vielheit hervorbringen mufß, ohne den Anspruch der FEinheit
leugnen.

Um der menschlichen Person und ihrer Würde willen bedarf des ın der —-

dernen Lebenswelt erreichten gesellschaftlıchen Pluralismus, der dem Politologen
Alexander Schwan zufolge als geschichtliche Errungenschaft, „einmal erworben

nıcht mehr ohne Verlust humaner Substanz preisgegeben werden kann  « 29
Der posıtıve, unverzıichtbare VWert VO Pluralismus liegt VOT allem 1ın der Abwehr
VO Vorstellungen, die versuchen, alle Lebensbezüge des Menschen umfassen,
das heißt kontrollieren un: sıch dienstbar machen. Pluralismus 1STt daher,
VOTL allem 1m Blick auf dıe freiheitliche Demokratie, das Gegenmiuttel jeden
staatlichen Versuch, das definıieren, W as gelungenes Leben 1St, mıthın die

unausweıiıchliche Konsequenz des Staatsterrors.
Da spezıell In Werterziehungsunterricht WwW1e€e LER iın ausschließlicher Kom-

PELCNZ un: Verantwortung des Staates eınem solchen ethisch eran  FeeEeN
Pluralismusverständnis 1ın keiner We1ise entsprechen kann, 1St offenkundig.
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Als eın zentrales Unterrichtszıel, das die LER-Vertechter auch 1Ur 1mM eNTt-

sprechenden LER-Unterricht für erreichbar halten un! dem sS1Ce auch L1LLUTr mıiı1t die-
SC I: Konzeption gerecht werden können meınen, wiırd die Toleranz ZCNANNLT.
Allerdings wird 1mM Anschluß die bereits aufgezeigten Probleme des Freiheits-
un: Pluralismusverständnisses auch das Toleranzverständnıs höchst dubios:
Durch die Abschiebung des Religionsunterrichts 1ın den quası Privatbereich gCIA-
ten dem Religionspädagogen ar] Ernst Nıpkow zufolge Luberalıtät un Tole-
Tanz VO LER 1n den Verdacht eıner „toleranten Vergleichgültigung‘ 3()

[)as mıiıt Toleranz (GGemeınnte sollte I1  - 1U  - aber gerade nıcht mıi1t Beliebigkeıit,
Gleichgültigkeit, Relativismus oder Desinteressiertheit (GGanzen verwechseln.
Wiäre Toleranz die „blofße Inditfferenz gegenüber der Wahrheıt“, würde 1es
„dıe personale Tiefe jeder echten Überzeugung“ mißachten *. Toleranz hat nıchts

Lun mi1t Fragen der weltanschaulichen der relig1ösen Wahrheıt, sondern die
Bedeutung der Toleranz 1St auf der Ebene der persönlıchen Begegnung anges1e-
delt, auf der Ebene also, die gerade 1ın LER A den bereıts aufgezeigten Gründen
ausgeschaltet wıird er Toleranz geht spezıell den menschenwürdigen
Umgang mıiıt denen, die anderes für wahr halten als iINan selbst. Der Philosoph
Jörg Splett sıeht das Feld der Toleranz „dOrt; jemand ach reitlicher Prüfung
eıne estimmte Lösung als die beste, Sal einZ1g sinnvolle erkannt haben glaubt

Swährend der Gegner anderen Ergebnissen gekommen 1St
Neben den bereıits enannten ınhaltlichen Aspekten hat auch der ZgesaAMLE Mo-

dus der Eiınführung des Fachs LER das Prinzıp Toleranz offensıichtlich 1n se1ın
Gegenteıil verkehrt. Denn WCI „mıt autklärerischem Sendungsbewußtsein“, SYIN-
bolisiert 1m Prinzıp Toleranz, AA Verwendung der blanken Miıttel der Intole-
LAHZ für die ‚Emanzıpatıon des Menschen!‘ kämpft, löscht se1ın eigenes Weltbild
HS  Da 33. Wiederum erweIlst sıch der klar eingenommene, artiıkulierte un:! auch gCc-
lebte Standpunkt des Religionsunterrichts als das entscheidende Element, VO

dem A4US sıch ETST Toleranz als wichtige politische Tugend erlernen Aßt

Schulischer Religionsunterricht als unverzichtbare Instıtution 1m
demokratischen Verfassungsstaat

Die Ausführungen 7ABBE soz1alethischen Relevanz der Debatte 1R haben gC-
zeıgt, da{fß miı1t Verlauf un Ausgahg der Diskussion für den Staat Entscheidendes
autf dem Spiel stehrt. Selbst WE das Bundesverfassungsgericht 1ın seıner och
erwartenden Entscheidung das Brandenburger R-Gesetz votleren
würde, ware damıt 1n keiner We1ise das tieferliegende Problem gelöst, da nämlıich
offenkundıg derzeıt dıe Gewichte zwischen Staat un: Kirche NECUu austarıert WCI-

den tatsächlich durch das Brandenburger Sondermodell eın Dammbruchef-
fekt eintrıtt, bleibt och 1abzuwarten 1ın Nordrhein-Westfalen jedenfalls wird be-
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relits analog ber eın Fach 1D  z (Lebenskunde-Philosophie-Weltanschauungen)
diskutiert.

Als Fazıt AaUS den vorherigen Überlegungen bleibt festzuhalten: Der Staat gC
währleistet die speziıfische Stellung der Kırchen un! damıt auch ın den
Religionsunterricht öffentlichen Schulen nıcht aufgrund der Wahrheit des
Evangelıums oder des damıit verbundenen Anspruchs (und damıt 1n keiner We1se
als Privileg), sondern der Menschen willen, die sıch 1ın den Kırchen —
menfinden, deren Grundrechte wiıllen und aufgrund des besonderen, CI-
zıiıchtbaren Beıtrags der Kırchen und der Christen AA Gemeinwohl, also auf-
grund des Dienstes der Christen un: der Kırchen der Gesellschatft. Aus der
jer eingenommenen staatliıchen Perspektive erweılst sıch der Religionsunterricht
mıithin nıcht LLUT 1n bezug auf den einzelnen un!: se1n Recht auf umftfassende Bıl-
dung als relevant, sondern auch un gerade 1n bezug auf den Bestand der Gesell-
schaft un ihrer Kultur, nämli:ch auf das Ethos der Menschenwürde, der Grund-
rechte un der damıt zusammenhaängenden Verfassungsprinzıpien, Z Beispiel
das Soz1alstaatsprinzip.

Wenn schon derzeit aum e1in Wert 1e] un:! häufig bemüuht wiırd W1e€e die
Solıdarıtät, annn oilt CS doch auch, zwischen den Generationen Solidarıtät
üben, die nachwachsenden Generationen partızıpıeren lassen dem, W 3as den
Staat un:! die Gesellschaft Wenn auch Z Teıl AaNONY IM zusammenhiält, mıiıthın
also partızıpıeren lassen den Schätzen des Christentums, die für den emMmOoOo-
kratıschen Verfassungsstaat unverzichtbar sınd un:! deren Weıtergabe auch NOLT-

wendige Aufgabe e1INes somıt unverzıchtbaren schulischen Religi0onsunterrichts
offentlichen Schulen 1St.
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